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 Veröffentlicht am 14.12.2000

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §209 Abs1;

BAO §303;

Rechtssatz

Die Rechtsansicht, wonach Unterbrechungshandlungen erst nach Erlassung des Bescheides betre8end die

Wiederaufnahme des Verfahrens gesetzt werden könnten, findet im Gesetz keine Deckung.
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